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Liebe Auslandschweizer,
Mit dieser Nummer der Revue
wird ein lang gehegter Wunsch
der Auslandschweizerorganisation

und ihres Sekretariates
verwirklicht, nicht zuletzt dank der
Mitarbeit einer ganzen Anzahl von
Diensten der Bundesverwaltung
und besonders des Eidgenössischen

Departementes für auswärtige

Angelegenheiten.
Zahlreiche Artikel behandeln die
vielfältigen Aspekte der Auswanderung

sowie die Lage und die
Beziehungen der Auslandschweizer

zu ihrer Heimat. Es handelt sich
nicht um Gesetzestexte; auch
konnte nicht alles gesagt werden.
Für eingehendere Auskünfte
empfehlen wir Ihnen, sich mit den

zuständigen Stellen in Verbindung
zu setzen, deren Adressen Sie im
Anhang finden.
Wir laden alle Leser ein, diese
Nummer sorgfältig aufzubewahren.

Sie enthält eine Fülle von
Hinweisen, die besonders für jene
wichtig sind, die ausserhalb der
Schweiz wohnen. Es ist das erste
Mal, dass eine Volksausgabe
erscheint, welche die wichtigsten
Informationen enthält, die jeder
Auslandschweizer besitzen muss.
Wir danken allen Personen, die

zum Erscheinen dieser Nummer
beigetragen haben.

Arbeitsausschuss der
Informationskommission
von und nach der 5. Schweiz

Der Auslandschweizer-Artikel
in der Bundesverfassung
In der Volksabstimmung vom
1 6. Oktober 1966 über die Ergänzung

der Bundesverfassung
wurde mit 491 220 gegen 230483
Stimmen und von allen Ständen
folgender Artikel 45bis in die
Bundesverfassung aufgenommen:

«Der Bund ist befugt, die Beziehungen
der Auslandschweizer unter sich und
zur Heimat zu fördern sowie den
Institutionen beizustehen, welche
diesem Ziel dienen.
Er kann in Berücksichtigung der
besonderen Verhältnisse der
Auslandschweizer die zur Regelung ihrer
Rechte und Pflichten erforderlichen
Bestimmungen erlassen, namentlich
über die Ausübung politischer Rechte,
die Erfüllung der Wehrpflicht und die

Bundeshaus in Bern
- <

Unterstützung. Vor dem Erlass dieser

Bestimmungen sind die Kantone
anzuhören.»

Dieser Verfassungsartikel bedeutet

eine politische Proklamation
zugunsten der Auslandschweizer.
Damit wird die Existenz der
Auslandschweizer in der Verfassung
anerkannt. Der Bund ist auch

ermächtigt, nötigenfalls in Abweichung

geltender Bestimmungen
Gesetze zu erlassen. Diese sollen
die besonderen Verhältnisse der

Auslandschweizer, die sich von
jenen der Inlandschweizer
grundlegend unterscheiden,
berücksichtigen sowie ihre Beziehungen
zur Heimat enger gestalten.
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